
Falltexte

Fall 1

Pit Proll (P) ist aufgrund seines ausschweifenden Lebenswandels in finanzielle Schwierigkeiten geraten und entschließt sich deshalb schweren Herzens seinen innig geliebten und durch zahlreiche Umbauten (Tieferlegen, Front- und Heckschürzen, Spoiler, Doppelrohrauspuff, getönte Heckscheibe etc.) einzigartig gewordenen VW Golf zu verkaufen. Am 04.04.2006 schließt er mit seinem Kumpel Kalle (K) einen Kaufvertrag über den Golf, als Kaufpreis wird ein Preis von 5000 Euro vereinbart. Der Wagen soll am 07.04.2006 von K abgeholt werden. Am 05.04. jagt P um der guten alten Zeiten willen noch einmal mit 200 km/h über die Autobahn als er die Kontrolle über den Wagen verliert. Der Wagen überschlägt sich mehrmals und wird zerstört. K hätten den Wagen, der zu diesem Zeitpunkt 6.500 Euro wert war, für 8.000 Euro weiterverkaufen können.

Wie ist die Rechtslage?

Abwandlung: Als P und K am 04.04.2004 abends in ihrer Stammkneipe sitzen und den Kaufvertrag schließen, ist das Fahrzeugs aufgrund eines Brandes bereits völlig zerstört. Dieser wurde dadurch verursacht, dass der P, der die Kneipe immer zu Fuß aufsucht, kurz bevor er losging in der Garage eine glühende Zigarettenkippe weggeschnippt hat, die das dort gelagerte Altpapier in Brand gesetzt hat.

Fall 2

Karl Kraft (K) ist Inhaber eines Fitnessstudios und schließt mit Luigi Lager (L), der einen Großhandel für Fitnessnahrung betreibt, einen Vertrag über die Lieferung von 500 Flaschen des Power-Eiweiß-Pulvers „P 1000“. Auf Bitte des K hin wird vereinbart, dass L die Flaschen ins Fitnessstudio des K versendet. Der LKW des Speditionsunternehmers S, der die Flaschen transportiert, wird auf dem Weg zu K ohne Verschulden des LKW-Fahrers in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem der LKW in Brand gesetzt und die Flaschen zerstört werden. L verlangt trotzdem die Bezahlung des Eiweiß-Pulvers. K weigert sich, irgendwas zu bezahlen bevor er keine Ware erhalten hat.

Wie ist die Rechtslage?

Abwandlung: K möchte den bei ihm trainierenden Sportlern etwas Gutes tun und ihnen neben den Eiweiß-Drinks auch den neu auf den Markt gekommenen Bull-Energy-Riegel „BE 20“ anbieten. Aus Erfahrung weiß er jedoch, dass seine Kunden höchst wählerisch sind und solchen Neuheiten immer sehr skeptisch gegenüberstehen. Aus diesem Grund veranstaltet K am 9.3. eine große Promotionsveranstaltung. Hierfür bestellt er bei L 100 der neuen Riegel, wobei er den K ausdrücklich darauf hinweist, dass diese spätestens am morgen des 9.3 geliefert sein müssten, da er sie sonst kaum noch verkauft bekäme. Aufgrund von Lieferengpässen liefert L die Riegel jedoch erst am 12.3. bei K ab.

1. Muss K die Riegel abnehmen und bezahlen?

2. Kann K die Kosten für die Veranstaltung in Höhe von 2.000 Euro ersetzt verlangen?

